
 

DER SCHORNSTEINFEGER 
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INFOBRIEF  Interessantes von Ihrem Schornsteinfeger
 

Liebe Leserin, lieber Leser, 
 

Bei der Planung, Errichtung und Änderung 
von Feuerungsanlagen, zu denen auch die 
Verbindungsstücke und Schornsteine,  
bzw. Abgasanlagen, Abgasleitungen gehö-
ren, sind zahlreiche Gesetze, Verordnungen, 
Richtlinien und Normen insbesondere zur 
Betriebs- und Brandsicherheit zu beachten.
  
Wir Schornsteinfeger sorgen für 
 

 Brandschutz 
 Umweltschutz 
 Energieeinsparung 

      und 
 beraten Sie neutral. 

 
In Fortsetzung der guten Zusammenarbeit 
informieren wir Sie heute über eine wichtige  
Neuerung der bayerischen Bauordnung. 
 
Haben Sie Fragen zu Feuerungs- und Abgasanlagen oder zur Energieeinspa-
rung? Dann rufen Sie mich unter 09563  -  2576  einfach an. 
 
Ihr Bezirkkaminkehrermeister 
Dieter Riedl 
 
Änderung der Bayerischen Bauordnung 
Mit der vom Bayerischen Staatsministerium des Innern erlassenen Än-
derung zum 1. Januar 2008 wird die Inbetriebnahme von Feuerstätten 
neu geregelt. 
 
Seit dem 1. Januar 2008 dürfen neu errichtete oder wesentlich geänderte 
Feuerstätten und Abgasanlagen, unabhängig von der Bauart oder dem zu 
verfeuernden Brennstoff erst dann in Betrieb genommen werden, wenn der 
Bezirksschornsteinfegermeister die Tauglichkeit und sichere Benutzbarkeit 
der Abgasanlage geprüft hat. 
 
Auszug aus der Bayerischen Bauordnung: Art. 78 
 

(3) Feuerstätten dürfen erst in Betrieb genommen werden, wenn der Bezirksschornsteinfegermeister die Tauglichkeit 
und die sichere Benutzbarkeit der Abgasanlagen bescheinigt hat; ortsfeste Verbrennungsmotoren und Blockheiz-
kraftwerke dürfen erst dann in Betrieb genommen werden, wenn er die Tauglichkeit und sichere Benutzbarkeit der 
Leitungen zur Abführung von Verbrennungsgasen bescheinigt hat. 
 
Das bedeutet für Sie: Alle Änderungen an Feuerungsanlagen müssen dem zuständigem Bezirksschornsteinfeger-
meister mitgeteilt werden. Die erforderliche Überprüfung umfasst: 

 die Eignung der Feuerstätte nach Baurecht 
 die Aufstellbedingungen der Feuerstätte 
 die Errichtung der Abgasanlage 
 die Tauglichkeit der Abgasanlage 
 die sichere Benutzbarkeit der Abgasanlage 
  

Bitte informieren Sie mich schon in der Planungsphase über die Errichtung bzw. Änderung einer Feuerungsanlage in 
Ihrem Anwesen, damit die Abnahme vor Inbetriebnahme entsprechend eingeplant und durchgeführt werden kann. 
Das Anmeldeformular finden Sie auf der Rückseite. Über das Ergebnis der Abnahme erhalten Sie die erforderliche 
Bescheinigung. 
 

 
 
 

 

     
  

  
  
  

      
  

  
  
  

In den Logofarben steht grün
für  die neutrale Beratung  

  

  
Informieren Sie sich: 
Dieter Riedl,  
 
Ich helfe Ihnen  
in feuerungstecnischen  
Fragen gerne weiter! 

  
 Tel. 09563-2576 -     

     
  

Ihr  Bezirkskaminkehrermeister ist 
Teilnehmer am Umweltpakt Bayern
sowie ein zertifizierter Betrieb 

 



 

 
 

DATENBLATT Eigentümer/ Hausverwaltung (Antragsteller) Standort der Feuerungs-/ Abgasanlage 

Vorname   
Name   
Straße/ Hs.-Nr.   
PLZ/ Ort   
Telefon   
Mobiltelefon   

Stockwerk:  

Lage der Wohnung: 
  links 
  mitte links     mitte     mitte rechts 
  rechts 

Ansprechpartner/ Ausführendes Fachunternehmen 

 
 
 

Dieter Riedl 
Bezirkskaminkehrermeister 
Wirthswiese 30 
96472 Rödental 
 

 
 

 
  Neuerrichtung Anmeldung einer Feuerungs-/ Abgasanlage   Anlagenänderung 

 
 
 

Folgende Feuerungs-/ Abgasanlagen werden neu errichtet: 
 

Gebläsebrenner 
Aufstellraum Feuerstättenkategorie 

(siehe Legende) Ja Nein 
Hersteller/ Typ Brennstoff 

Nennwär-
meleistung  

in kW 

       

       

       
 

Folgende Feuerungs-/ Abgasanlagen werden    entfernt   geändert ______________________________ 
 

Gebläsebrenner 
Aufstellraum Feuerstättenkategorie 

(siehe Legende) Ja Nein 
Hersteller/ Typ Brennstoff 

Nennwär-
meleistung  

in kW 

       

       

       
 

              Legende Feuerstättenkategorie: 
 

BA = Backofen/Pizzaofen KK = Kochkessel/Wurstkessel SG = Specksteingrundofen 
BH = Blockheizkraftwerk KO = Kaminofen SH = Hellstrahler 
BO = Brennofen KW = Kombiwasserheizer  SO = Schmelzofen/Glühofen 
DW = Durchlaufwasserheizer LE = Lufterhitzer UW = Umlaufwasserheizer 
FC = Brennstoffzelle (Fuel Cell) LT = Luft-Trocknungsanlage VM = Verbrennungsmotor 
GK = Gewerbliche Küchengeräte OK = Offener Kamin VW = Vorratswasserheizer/Badeofen 
GO = Grund-/ Kachelofen RA = Räucheranlage WA = Wärmepumpe, Adsorption 
HD = Herd RD = Hochdruckreiniger/Dampfreiniger WK = Waschkessel 
HE = Heizherd/Heizungsherd RF = Fischräucheranlage WL = Wäschemangel 
HK = Heizkessel RH = Raumheizer WM = Waschmaschine 
HO = Hopfendarre RO = Röstanlage WP = Wärmepumpe, Motor 
KE = Kamineinsatz, Kaminkassette SD = Dunkelstrahler  WT = Wäschetrockner 
KH = Kachelofen mit Heizeinsatz  SF = Schmiedefeuer  

     Feuerstätte anderer Art::  
Bemerkungen: 

 

 
 
Die Feuerungs-/ Abgasanlage ist  bis zum ___________________________________________________ fertig ge-
stellt. 
 

ICH BEANTRAGE DIE ABNAHME DER FEUERUNGS-/ ABGASANLAGE DURCHZUFÜHREN UND DIE 
BESCHEINIGUNG ÜBER DIE TAUGLICHKEIT UND BENUTZBARKEIT NACH ART. 78 (3) BAYERISCHER 

BAUORDNUNG AUSZUSTELLEN. 
 

Ort/ Datum  Unterschrift des Antragstellers 

 
Der Schornsteinfeger 

Ihr Sicherheits-, Umwelt- und Energieexper-

Kam
inkehrerhandw

erk zertifiziert nach D
IN

 EN
 ISO

 9001 und 14001 



 

 
DATENBLATT Eigentümer/ Hausverwaltung Standort der Feuerungs-/ Abgasanlage 

Vorname   
Name   
Straße/ Hs.-Nr.   
PLZ/ Ort   
Telefon   
Mobiltelefon   

Stockwerk:  

Lage der Wohnung: 
  links 
  mitte links     mitte     mitte rechts 
  rechts 

Ansprechpartner/ Ausführende Firma 

 

 
Dieter Riedl 
Bezirkskaminkehrermeister 
Wirthswiese 30 
96472 Rödental 
 

 

 

Abmeldung einer Feuerungs-/ Abgasanlage 
 
 
 
 

 
Ausnahmen (Freistellung) von der Kehr- und Überprüfungspflicht gemäß § 4, Abs. 3 Verordnung über das Keh-
ren und Überprüfen von Feuerungs- und Lüftungsanlagen (Kehr- und Überprüfungsordnung) vom 11.12.2002. 

 
 
Folgende Feuerungs-/ Abgasanlagen wurden    entfernt
 ____________________________________________ 
 

Gebläsebrenner 
Aufstellraum Feuerstättenkategorie 

(siehe Legende) Ja Nein 
Hersteller/ Typ Brennstoff 

Nennwär-
meleistung  

in kW 

       

       

       
 

              Legende Feuerstättenkategorie: 
 

BA = Backofen/Pizzaofen KK = Kochkessel/Wurstkessel SG = Specksteingrundofen 
BH = Blockheizkraftwerk KO = Kaminofen SH = Hellstrahler 
BO = Brennofen KW = Kombiwasserheizer  SO = Schmelzofen/Glühofen 
DW = Durchlaufwasserheizer LE = Lufterhitzer UW = Umlaufwasserheizer 
FC = Brennstoffzelle (Fuel Cell) LT = Luft-Trocknungsanlage VM = Verbrennungsmotor 
GK = Gewerbliche Küchengeräte OK = Offener Kamin VW = Vorratswasserheizer/Badeofen 
GO = Grund-/ Kachelofen RA = Räucheranlage WA = Wärmepumpe, Adsorption 
HD = Herd RD = Hochdruckreiniger/Dampfreiniger WK = Waschkessel 
HE = Heizherd/Heizungsherd RF = Fischräucheranlage WL = Wäschemangel 
HK = Heizkessel RH = Raumheizer WM = Waschmaschine 
HO = Hopfendarre RO = Röstanlage WP = Wärmepumpe, Motor 
KE = Kamineinsatz, Kaminkassette SD = Dunkelstrahler  WT = Wäschetrockner 
KH = Kachelofen mit Heizeinsatz  SF = Schmiedefeuer  

     Feuerstätte anderer Art::  
Bemerkungen: 

 

 

 
 
Ich bestätige hiermit, dass die Feuerstättenanschlussöffnung(en) an den jetzt nicht mehr benutzten Schornstein(en) 
bzw.  Abgasanlage(n) am o. g. Standort bauartgerecht und dauerhaft verschlossen wurde(n). 
 
Mir ist bekannt, dass bei einer erneuten Nutzung der Feuerungs-/ Abgasanlage die Anschlussmöglichkeit für Feu-
erstätten durch den Bezirkskaminkehrermeister zu prüfen und die Tauglichkeit und sichere Benutzbarkeit nach  
Art. 78 (3) Bay BO zu bescheinigen ist. 

 
 

Ort/ Datum  Unterschrift 

 
Der Schornsteinfeger 

Ihr Sicherheits-, Umwelt- und Energieexper-

Kam
inkehrerhandw

erk zertifiziert nach D
IN

 EN
 ISO

 9001 und 14001 




